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Allgemeines
Gemäss Art. 19 Abs. 3 ArG  haben nur Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen, welche vorüber-
gehende Sonntagsarbeit leisten, Anspruch auf ei-
nen Lohnzuschlag von 50%. Die Definition der 
vorübergehenden und der dauernden oder regel-
mässig wiederkehrenden Sonntagsarbeit ist da-
her entscheidend für die Tatsache, ob ein Lohnzu-
schlag geschuldet ist.
In jedem Fall ist Arbeitnehmern und Arbeitneh-
merinnen, die Sonntagsarbeit leisten, eine Ersatz-
ruhe i.S.v. Art. 20 ArG  zu gewähren: Sonntags-
arbeit von einer Dauer bis zu 5 Stunden ist durch 
Freizeit 1:1 auszugleichen. Dauert sie länger, so ist 
während der vorhergehenden oder der nachfol-
genden Woche im Anschluss an die tägliche Ru-
hezeit ein auf einen Arbeitstag fallender Ersatzru-
hetag von mindestens 24 aufeinanderfolgenden 
Stunden zu gewähren. Der Ersatzruhetag umfasst 
also insgesamt 35 Stunden.

Absatz 1
Werden Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
an bis zu 6 Sonntagen bzw. Feiertagen eingesetzt, 
leisten sie vorübergehende Sonntagsarbeit. Ge-

mäss Art. 19 Abs. 3 ArG  haben sie in diesem 
Fall, nebst der Ersatzruhe gemäss Art. 20 ArG , 
Anspruch auf einen Lohnzuschlag von 50%.

Absatz 2
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit mehr 
als 6 Sonntags- bzw. Feiertagseinsätzen innerhalb 
eines Jahres leisten dauernde oder regelmässig 
wiederkehrende Sonntagsarbeit. Ihnen ist eine Er-
satzruhe i.S.v. Art. 20 ArG  zu gewähren, jedoch 
grundsätzlich nicht der Lohnzuschlag i.S.v. Art. 19 
Abs. 3 ArG  (Abs. 3 bleibt vorbehalten).

Absatz 3
In manchen Fällen ist nicht genau vorhersehbar, 
wie viele Sonntagsarbeitseinsätze pro Kalender-
jahr zu erwarten sind. Wird erst im Verlaufe des 
Jahres klar, dass ein Arbeitnehmer oder eine Ar-
beitnehmerin an mehr als 6 Sonntagen oder Fei-
ertagen arbeitet, bleibt für die ersten 6 Sonntage 
der Lohnzuschlag gemäss Absatz 1 geschuldet.

Artikel 32a

Lohnzuschlag und Ersatzruhe bei Sonntags- und 
Feiertagsarbeit

1 Vorübergehende Sonntagsarbeit leistet ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin, der oder die 
in einem Kalenderjahr an höchstens 6 Sonntagen, gesetzliche Feiertage inbegriffen, zum Einsatz 
gelangt.

2 Dauernd oder regelmässig wiederkehrend ist Sonntagsarbeit, wenn diese die in Absatz 1 genannte 
Bedingung vom zeitlichen Umfang her überschreitet.

3 Stellt sich erst im Verlaufe eines Kalenderjahres heraus, dass ein Arbeitnehmer oder eine Arbeit-
nehmerin wider Erwarten Sonntagsarbeit an mehr als 6 Sonntagen, gesetzliche Feiertage inbegrif-
fen, zu leisten hat, so bleibt der Lohnzuschlag von 50 Prozent für die ersten sechs Sonntage, ge-
setzliche Feiertage inbegriffen, geschuldet.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19640049/index.html#a19
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19640049/index.html#a20
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19640049/index.html#a19
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19640049/index.html#a20
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19640049/index.html#a20
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19640049/index.html#a19
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19640049/index.html#a19

